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A . Gefehäfts - , Kauf - und Warenhäufer .
Von Carl und August Leo Zaar .

i . Kapitel .

Anlage , Konftruktion und Einrichtung im allgemeinen .

.
2- Der Entwickelungsgang , welcher bis zur Aufführung der grofsen neuzeit¬

lichen Warenpaläfte geführt hat , ift naturgemäfs derjenige gewefen , der fich an
das Wachstum der Städte und ihrer Handelsbeziehungen anfchlofs und dem da¬
mit verbundenen fteigenden Bedürfniffe nach gröfseren Gefchäftsftätten gerecht
werden mufste.

Zuerft im Mittelpunkt , dem verkehrsreichften Teile der Stadt , bildeten fich
Läden und fpäter gröfsere Kauf - und Warenhäufer aus . Die in den vorhandenen
Wohngebäuden im Erdgefchofs eingerichteten Läden , zu denen man die hinter¬
liegenden Räumlichkeiten , fodann Keller , Zwifchengefchofs und I . Obergefchofs
hinzunahm , genügten bald nicht mehr den an fie geftellten Anforderungen ; man
errichtete Gebäude , in denen Verkaufsftätten in den unteren Gefchoflen unmittel¬
bar im Entwurf berückfichtigt wurden , wobei aber immer noch in den oberen
Gefchoflen Wohnungen Platz hatten , bis man endlich dazu fchritt , auch diefe
Wohnungen zu befeitigen und ganze Gebäude für Gefchäftszwecke (Bazare ,
Warenhäufer u. f. w.) zu erbauen .

Letztere Gebäude laffen, fchon wegen der belferen Überficht der Gefchäfts -
räume , eine einfachere Dispofition des Grundrifles zu und werden für Verkaufs¬
ftätten geeigneter , da man auf die verwickelten Bedürfniffe eines Wohngefchofles
mit feinen Scheidewänden , Küchen , Heizrohren u. f. w. nicht Bedacht zu
nehmen braucht .

Frankreich ift zuerft mit dem Bau grofser Kauf - und Warenhäufer diefer
Art vorgegangen , die auch für die neueren Bauten vorbildlich wirkten . Hier¬
von feien vor allem in Paris Les grands magafins du Louvre , du Bon mar che
und du Printemps genannt . Befonders Les grands magaßns du printemps ,
welche im Jahre 1881 erbaut wurden und auf die fpäter (in Kap . 5 , unter a) noch
näher eingegangen wird , haben einen grofsen Einflufs auf die Ausbildung neuzeit¬
licher Kauf häufer ausgeübt . Neuerdings ift in Paris noch ein gröfseres Etablifle -
ment ähnlicher Art —, Les grands magaßns Dufayel — entftanden .

Wenn wir die Länder durchgehen , in denen bemerkenswerte Bauwerke
für Gefchäftszwecke entftanden , fo find es aufser Frankreich hauptfächlich Deutfeh -
land und Amerika , die für die fpäteren Erläuterungen in Betracht kommen .
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In Deutfchland find während der letzten Jahrzehnte in fall allen bedeuten¬
deren Städten eine Menge höchft bemerkenswerter Gefchäfts - und Warenhäufer
entftanden , was auch von Amerika gilt , welches ebenfalls in feinen Bauwerken
mit dem vergröfserten Handel Hand in Hand gegangen ift.

Belgien , befonders Brüffel , zeichnet fich durch höchft intereffante Laden¬
ausbauten aus , die fich jedoch meift nur auf das Erdgefchofs befchränken .

Sehr befremdlich mufs es erfcheinen , dafs gerade England , eines der be-
deutendften handelstreibenden Länder , faft nichts zur Entwickelung der Gefchäfts -
und Warenhäufer beigetragen hat .

Es gibt in London Riefenverkaufshäufer , wohl gröfser als folche irgendwo anders zu finden find ;
aber felbft die gröfsten Etabliffements machen den Eindruck , als wenn fie in gewefene Miethäufer not¬

dürftig untergebracht wurden , wo immer ein Raum zum anderen zugenommen wurde , je nachdem fich

das Gefchäft vergröfserte . Die gröisten in London find Army and Navy Stores , Whiteley , Maple , School-

bred , Banker und Marfchall & Shellgrove . Das architektonifch Bette unter ihnen ift Maple ' s Möbel -

gefchäft ; jedoch kann es als nachahmenswertes Beifpiel auch nicht genannt werden .
Die englifche Literatur bringt gleichfalls nichts Bemerkenswertes über diefe Häufer . Unbegreiflich

ift es, dafs die Londoner Baupolizei es zuläfst , dafs bei Häufern , die nur Gefchäften dienen , das ganze
Grundltück bebaut werden kann . Die Gröfsen der Höfe find dem Bedürfniffe und dem Ermeffen des Er¬

bauers anheimgeftellt . Nur bei Wohngebäuden fchreibt das Gefetz dort Höfe im Rücken der Gebäude

vor . Wie grofs die Feuergefahr in der City von London angefehen wird , geht aus der Tatfache hervor ,
dafs die Verficherungsgefellfchaften dort 1 bis 2 Vomhundert (nicht Vomtaufend ) als Prämie aufnehmen .
Die Schaufenfter find in London meift fo ausgebildet , dafs vor die Faffade im Erdgefchofs ca . 50 cm vor -

fpringend eine glatt durchlaufende Fenfteriläche in Eifen vorgefetzt , die Frontpfeiler mit Spiegelflächen
verkleidet und fo nach der Breite fich ausdehnende lange Schauräume gebildet werden .

Über die älteren Kaufhäufer in Deutfchland fagt Goldfchmidt *
) fehr

treffend :
»Wohl haben wir in den Hanfaftädten in vergangenen Zeiten bis ins Mittelalter hinab bereits ein

fehr entwickeltes Kaufhaus gehabt ; doch diefes ift grundverfchieden von dem heutigen . Damals pflegten
in demfelben Haufe die Gefchäftsräume , die eigene Wohnung des Befitzers und wohl auch die Speicher¬
räume untergebracht zu fein , wenn es für letztere , befonders in den Seeftädten , auch eigene Gebäude gab .
In den unteren Gefchoffen waren die Verkaufs - und Comptoirräume untergebracht ; in den folgenden wohnte

der Befitzer und in den oberften Gefchoffen hinauf bis in die Spitzen ■der Giebel befanden fich die

Lagerräume für die Waren . Faft jeder Grofskaufmann hatte im Erdgefchofs auch feine Verkaufsräume

für den Kleinverkauf an das Publikum . Die Räume waren aber nach unferen Begriffen wenig laden¬

artig ausgebildet ; grofse Schaufenfter fehlten ganz . Eine grofse Diele im Erdgefchofs , das durch eine

Freitreppe mit der Strafse verbunden zu fein pflegte , diente zum gemeinfchaftlichen Eingang zu den Ver¬

kaufsräumen , wie zu dem Comptoir und den Wohnungen . Das ganze Haus wahrte abfichtlich feinen intimen

Charakter ; jeder Befucher fühlte und follte fühlen , dafs er fich im Machtbereiche des Handelsherrn be¬

finde , ganz im Gegenfatz zu heute , wo auf den freien und unbefchränkten Verkehr mit der Strafse und

dem Publikum der Hauptwert gelegt wird , und die Perfönlichlceit des Befitzers meift ganz zurücktritt .
Nur in den eigenen Gefchäftshäufern einzelner Grofsfirmen pflegt noch etwas von dem felbftherrlichen ,
kaufmännifchen Geifte zu fpüren zu fein .«

Wenn wir die verfchiedenen Arten von Gefchäftshäufern betrachten , fo
find zwei gröfsere Gruppen zu unterfcheiden .

a) Gefchäftshäufer mit darüber liegenden Wohngefchoffen , und zwar ;
1) nur mit Verkaufsläden im Erdgefchofs ;
2 ) mit Verkaufsräumen im Keller , Erdgefchofs und I . Obergefchofs ;

3) mit Verkaufs - und Arbeitsräumen ;
4) mit Verkaufs - und Warenftapelräumen für Grofsgefchäfte .

b) Gefchäftshäufer , die in allen Gefchoffen Gefchäftszwecken dienen , und zwar :
1) Anlagen , die aufser den nötigen Comptoiren nur Räume zur An¬

fertigung von Warenartikeln haben ;

In : Baukunde des Architekten . Bd . II , Teil 5. 2. Aufl . Berlin 1902. S. 50.
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2) Anlagen , die , aufser den nötigen Comptoiren , nur Räume für
Warenftapelei befitzen ;

3 ) Bazare , die in allen Gefchoffen für Verkaufsftätten eingerichtet find ;
4) Mefspaläfte , die nur für und auf gewiffe Jahreszeiten vermietet werden ;
5 ) Paffagen oder Galerien .

Alle vorgenannten Gruppen mit ihren Unterabteilungen im einzelnen zu
betrachten , dürfte nicht erforderlich erfcheinen . Es wird genügen , in der Haupt¬
fache eingehend diejenigen Punkte zu berückfichtigen , die für den Bau aller
gröfseren Kauf häufer mafsgebend find ; für fonftige Gefchäfts - und Handelszwecken
dienende Gebäude ift die Beachtung diefer Punkte gleichfalls Vorbedingung .

a) Gefamtanlage .
4-

Räumliche
Erforderniffe .

Anordnung
im

allgemeinen .

Gefchofszahl .

In einem Gefchäfts - , Kauf - oder Warenhaufe find im wefentlichen fall ftets
folgende Räumlichkeiten erforderlich :

1) Verkaufsräume , welche die eigentlichen Verkaufsftätten bilden ;
2) Lagerräume , in denen die zu verkaufenden Waren aufgeftapelt werden ;
3 ) unter Umftänden Arbeitsräume , in denen die Warenartikel angefertigt

werden ;
4) Comptoirräume oder Schreibftuben ;
5 ) Räume für das . Perfonal ;
6) fonftige Räume für das Publikum etc . ;
7 ) Wohnungen ;
8) Mafchinenräume .
Jedwede Verkaufsftätte verlangt eine möglichft grofse Lichtzufuhr , einen

bequemen überfichtlichen Verkehr in allen Gefchoffen , gute Lüftung und Feuer -
ficherheit .

Bei dem Beftreben , das Tageslicht voll in die Räume hineinfallen zu laffen ,
ergeben fich an den Fronten fchmale Pfeiler oder Stützen , die ihre tragfähige
Entwickelung mehr nach der Tiefe , als nach der Breite haben . Diefe Pfeiler
können nach der Tiefe mit Spiegelflächen bekleidet werden und dadurch den
Lichteinfall wefentlich erhöhen . Auch das Innere der Räume erhält möglichft
dünne Freiftützen unter Fortfall aller nur irgend entbehrlichen Wände .

Es hat fich ferner für das Innere als fehr günftig herausgebildet , inmitten
der ganzen Anlage einen grofsen mit Glas bedeckten Lichthof anzuordnen ,nach dem fich alle Gefchoffe öffnen . Diefer Hof , diefe Glashalle ift zugleich für
das Publikum ein gutes Orientierungsmittel .

Im übrigen läfst fich über die Planbildung der Gefchäfts - , Kauf - und
Warenhäufer kaum noch etwas Allgemeines fagen ; denn die Mannigfaltigkeit
der Bedürfniffe ift eine fo grofse , dafs in jedem Einzelfalle ein befonderes Stu¬
dium notwendig ift , aus dem fich eine befondere Grundrifslöfung ergeben wird .
Anhaltspunkte gewähren die im folgenden vorzuführenden Beifpiele ausgeführter
Anlagen .

Die neuzeitlichen Gefchäfts - und Warenhäufer unferer gröfseren Städte
fetzen fich naturgemäfs ftets aus einer bedeutenderen Zahl von Gefchoffen zu-
fammen . Weniger als Erdgefchofs und drei Obergefchoffe dürften fehr feiten
Vorkommen , wobei ein ausgebildetes Kellergefchofs wohl immer hinzukommt .
Allein die Zahl der Stockwerke ift häufig eine viel gröfsere , und namentlich
weifen die amerikanifchen fog . »Himmelskratzer « (Sky -fcrafiers ■) eine ungewöhn -
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liehe Gefchofszahl auf . Nach der unten genannten Quelle 2) wurde im Jahre 1901
in New York ein Gefchäftshaus erbaut , welches alles auf diefem Gebiete feither
dagewefene überfteigt : das Gebäude der Ätna - Feuerverlicherungs - Gefellfchaft
an der Ecke des Broadway und der 33 . Strafse , welches über Strafsengleiche
30 Gefcholfe belitzt und , von Bürgerfteig bis zur Oberkante der fchmiedeeifernen
Dachfirftverzierung gemeffen , eine Höhe von 13.8 ,70 “ (= 455 Fufs ) hat .

Einige andere Gefchäftshäufer von New York zeigen nachftehende Gefchofszahlen und Höhen :
Gefchofszahl Höhe

Park Row Building . . . . 29 116,4
Manhattan Life Infurance Building . . . 22 106,1
St . Paul Building . 93,9
American Surety Building . . . . 23 93,s
American Tract Building . . . . 23 93,2

Empire Building . .. . . . 20 89,3
Home Life Infurance Building . . . . l6 85,3

Wafhington Life Infurance Building . . . . 19 83,2
Gillender Building . 83,2

Bowling Green Building . . . . 19 83,1
Bank of Commerce Building . . . 82,3
New - York Life Infurance Building . . . 12 82,3
Standard Oil Co’s Building . . . . . • • 15 80,2
Commercial Cable Co’s Building . . . . . . 21 . 77,7

Die meiilen diefer Häufer befitzen aufserdem noch zwei , drei , manche fogar vier Unter - oder
Kellergefchoffe s).

Indes gibt es in anderen Ländern gleichfalls Gefchäftshäufer mit be¬
deutender Gefchofszahl . So war 1901 in Paris ein Gefchäftshaus mit 14 Stock¬
werken im Bau begriffen .

Bezüglich der Architektur des Aufseren von Gefchäfts - , Kauf - und Waren -
häufern fpricht lieh Schliepmann s

) fehr treffend aus , indem er fagt : » . . . . Spricht
die Architektur der Neuzeit hauptfächlich vom » Gefchäft « , fo zeigt lieh eben
lediglich als der eigentlichfte Stil der Gegenwart der — Gefchäftshausftil . Er
gibt dem Strafsenbilde der Grofsftadt das Gepräge . Nicht durch feine Bunt¬
heit , diefe Buntheit , die einer fei ts in den Anhängfeln der Architektur , in den
mehr oder weniger aufgeklebten Ornamenten , andererfeits in den ohne allen
Sinn auch nur für die geringfte Harmonie angehängten Firmenfchildern liegt —
nicht durch diefe Zeugniffe der Verfchiedenheit des modernen Gefchmackes und
eines ganz bornierten und fchellenlauten , rückfichtslofen Anreifsertums — wird
nun diefe Eigenart des modernen Strafsenbildes gefchaffen , fondern durch die
vollftändig veränderte Stellung , welche durch die Anforderungen des Gefchäfts -
haufes das Fenfter gewonnen hat .

Von jeher ift das Fenfter das beftimmende Motiv des Haufes gewefen —
foweit das Haus überhaupt auf die Aufsenwelt Rückficht nahm . Es war das
Auge des Haufes und gab darum feinem Geficht den befonderen Ausdruck .«

. . . Im Wohnhaus werden »lauter Miniaturmotive einer Monumentalbau -
kunft , in Stockwerken übereinander gefetzt und durch Gurt - , Brüftungs - , Hais¬
und wieder Gurtgefimfe u . f. w . fäuberlich gefchichtet , ohne anderen Grund als
aus dem Zufchneidebedürfnis des »Tektonen « einem Wandbau aufgeleimt . Denn
zum Wandbau war unter den gefteigerten Raumbedürfniffen der letzten Jahr¬
hunderte das Wohnhaus geworden . . . .«

7-
Aufsen -

architektur .

2) Deutfche Bauz . 1901, S . 390.
s) In : Berl . Architekturwelt , Jahrg . III , S . 57 ; Jahrg . IV , S. 52.



Verkaufs -

Anders beim Gefchäftshaus . »Aller Nachfrage voraus wurde bald , da die
Aufzüge die Mifslichkeiten der hohen Treppen überwunden hatten , auch das
zweite , dritte bis vierte Stockwerk gleich als Gefchäftslokalität gefehen . . . .
Denn das Gefchäftslokal wirft mehr Rente als eine Wohnung ab , und . . . das
Gefchäftslokal mufs grofse Schaufenfter haben . . . . Die ftete Forderung der
Bauherren nach immer gröfseren Fenfteröffnungen führte fchier von felbft zu
einem vollftändigen Syftemwechfel der Architektur ; ftatt des Wandbaues ent -
ftand ein vollftändiger Pfeilerbau . Kaum der Granit war feft genug , um die
möglichfte Verringerung der Pfeilerftärken , die Auflöfung des ganzen Stützen -
fyftems zu bewirken . . . . Gerade der ausgefprochene Pfeilerbau mit einem
nachdrücklichen vertikalen Rhythmus ift . . . im ftande , unfer Strafsenbild ge¬
funden zu laffen. Nichts hat die Strafse des letzten Jahrhunderts fo fehr um
malerifche Wirkung gebracht , als die Fülle horizontaler Gefimfe in allen mög¬
lichen Höhenlagen . . . . Nur indem lieh jedes Hausindividuum möglichft fcharf
als ein gefchloffenes Motiv des ganzen Strafsenbildes abfondert , erwächft ein
malerifches Nebeneinander ; nur ein ausgefprochener Vertikalismus kann . . . eine
folche Abfonderung , die Vermeidung eines ungewollten , regellofen Auf - und Ab¬
gleitens von fcharfen Schattenlinien der Gelimfe aufeinander folgender Häufer
herbeiführen . . . . In der Verkümmerung der Zwifchengeiimfe alfo, im Hervor¬
treten des Vertikalismus liegt das wefentliche , gefundefte Moment der äfthetifchen
Entwickelung des Gefchäftshausftils . . . .«

b ) Wichtigere Räume und ihre Eirnichtung .
In den Läden und fonftigen Verkaufsftätten ift möglichfte Überfichtlichkeit

Hauptbedingung . Aus diefem Grunde find winkelige Grundrifsformen zu ver¬
meiden , und die Schaffung wenn möglich eines einzigen grofsen Verkaufsraumes ,
der nur hier und da durch die Decken tragende Freiftützen unterbrochen wird ,
ift als erftrebenswertes Ziel zu betrachten .

Die Einrichtung der Verkaufsräume , alfo die Ausrüftung derfelben mit
Tifchen , Schaukaften , Geftellen und Gerüften , mit Aufzugsvorrichtungen für ein¬
zelne Gegenftände etc. ift je nach den zu lagernden und zu verkaufenden Waren¬
artikeln , je nach der Natur und Befchaffenheit der letzteren ungemein verfchieden
und entzieht fich deshalb einer allgemeinen Betrachtung ; fie richtet fich ganz
nach den Bedürfniffen der einzelnen Gefchäftsarten . Soweit Verkaufsftätten die
Bezeichnung »Laden « führen , wird von ihrer Ausftattung , ebenfo von den Schau -
fenfteranordnungen noch in Kap . 2 die Rede fein. Hier fei nur noch bemerkt ,
dafs in denjenigen Mauern , welche einen nach der Strafse führenden Durchgang ,
bezw . eine ebenfolche Durchfahrt von den Gefchäftsräumen trennen , Schau¬
fenfter nicht angeordnet werden füllten .

In Rückficht aut ein etwa ausbrechendes Feuer empfiehlt es fich , aus¬
gedehntere Verkaufsräume in angemeffene Brandabfchnitte zu zerlegen , und
jeden derfelben allabendlich durch feuerfichere Türen , dergleichen Rollläden
oder Asbeftvorhänge abzufchliefsen. In kleineren Anlagen dürften fchon 1 m tief
von der Decke herabhängende Trennungsftreifen an geeigneten Stellen der
Decken den gleichen Zweck erfüllen .

Nach den vorhandenen Lichthöfen laufen die Verkaufsräume häufig- in
Form von Galerien aus , welche durch Brüftungen gefichert werden müffen.
Letztere find meift durchbrochen , und es ift die Gefahr vorhanden , dafs durch

4?
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diefelben fich ein etwa ausbrechendes Schadenfeuer von einem Gefchofs zum
anderen übertrage . Um dem vorzubeugen , halte man hinter den durchbrochenen
Brüftungen einen Gang von mindeftens 1 m Breite von allen Gegenftänden frei.
Handelt es lieh um leicht brennbare Gegenftände , fo ift eine wefentlich gröfsere
Breite des Ganges angezeigt .

Der einfehlägige »Runderlafs des preufsifclien Minifters der öffentlichen Arbeiten , betreffend Be-

ftimmungen für die Feuerficherheit von Warenhäufern , Gefchäftshäufern u . f. w.« vom 6 . Mai 1901 4) ent¬

hält die Beftimmung : »Es dürfen im erften Stockwerk brennbare Gegenftände , abgefehen von etwaigen
ftark verglaften Kaffen und hölzernen Auslage - oder Gefchäftstifchen innerhalb 2 m Abftand von den

durchbrochenen Brüftungen u . f. w . von der gröfsten Ausladung der Brüftungsgefimfe nicht aufgeftellt
werden .«

Bringt es die Grundrifsanordnung oder bringen es andere Verhältniffe mit
lieh , dafs man mit den auszuftellenden Gegenftänden an folche Brüftungen näher
heranrücken mufs, fo fchliefse man die Durchbrechungen derfelben in feuer -
ficherer Weife (mit Drahtglas , Eifenblech etc .) ab.

Nach der »B . F . W . G.« kann man alsdann mit den Gegenftänden bis auf 0,50 , bezw . 1,50 m

heranrücken .

Bezüglich der Einrichtung und Ausrüftung der Lagerräume oder Magazine ,
in denen die Warenvorräte aufgeftapelt werden , gilt annähernd das Gleiche , wie
für die Verkaufsräume . Natur und Befchaffenheit der aufzuftapelnden Waren¬
artikel find auch hier mafsgebend .

Empfehlenswert ift es , gröfsere Lagerräume von den übrigen Gefchäfts -
räumen feuer - und rauchficher abzutrennen .

In manchen Gefchäfts - und Warenhäufern werden entweder fämtliche zum
Verkauf gelangende Warenartikel oder ein Teil derfelben erzeugt . Hierfür find
befondere Arbeitsräume oder Werkftätten erforderlich , deren Ausftattung lieh

gleichfalls wieder nach der jeweiligen Herftellungsweife der betreffenden Gegen¬
ftände richten mufs .

Zur Rettung der Arbeitenden bei Feuersgefahr empfiehlt es fich , die
Fenfter folcher Räume derart auszubilden , dafs fich ein nicht zu geringer Teil
derfelben öffnen läfst und dabei eine freie Öffnung von etwa 0,6 bis 0,7 C1'n fich

ergibt .
Die »B . F . W . G .« fchreibt in diefer Richtung vor : »Etwa ein Drittel der Fenfter jedes Arbeits¬

raumes mufs zu öffnende Flügel mit einer freien Öffnung von mindeftens 0,60 zu 1,10 m erhalten .«

Werkftätten für Schloffer und Schreiner find wohl ftets vorhanden .
Zu den Arbeitsräumen gehören auch die Packräume , die entweder im

Kellergefchofs oder im Erdgefchofs gelegen find. Solche Räume zeichnen fich
ftets durch grofse Feuergefährlichkeit aus , weshalb fie grundfätzlich fo an¬
geordnet werden füllten , dafs fie von allen benachbarten Räumen durch undurch¬
brochene , maffive Wände getrennt find , dafs fie einen unmittelbaren Eingang
vom Hofe aus haben und dafs fie mit den übrigen Gefchoffen nur mit einem in
einem maffiven Schachte liegenden Aufzug , mit felbftfchliefsenden Brandwand¬
türen verfehen , verbunden find.

Zur Ausführung der erforderlichen Schreibgefchäfte find ausreichende
Comptoirräume zu befchaffen . Darin wird auch die Kontrolle über das Perfonal
und über die Waren ausgeübt . Die Ausftattung derfelben ift diefelbe wie bei
fonftigen Räumlichkeiten diefer Art .

Man legt die Comptoirräume gern in die Nähe derjenigen Nebeneingänge ,

4) Diefer »Runderlafs « wird im nachftehenden noch mehrfach — unter Benutzung der abgekürzten Bezeichnung

»B. F < W , G.« — angezogen werden .
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12.
Räume
für das

Perfonal .

Sonftige
Räume .

Wohnungen .

Kellergefchofs ,

die zumeift für die 2u- und Abfuhr der Waren dienen , und ordnet auch an -
fchliefsend an diefelben Gelaffe an , in denen die ankommenden Waren aus¬
gepackt und die zu verfendenden Waren verpackt werden (Expedition ). Auch
für das Sortieren und Zeichnen der Warenartikel mufs Raum vorgefehen werden .

Bisweilen ift noch ein befonderer Comptoirraum für die Krankenkaffe und
die Altersverforgung vorhanden .

Das Perfonal eines neuzeitlichen Gefchäfts - und Warenhaufes ift meift ein
vielköpfiges . Deshalb müffen vor allem Räume vorhanden fein, in denen Ober¬
kleider und Kopfbedeckungen abgelegt werden können , in denen unter Um-
ftänden auch vollftändiges Umkleiden vor lieh gehen kann . In gleicher Weife
find Wafchräume und Aborte in genügender Zahl und Ausdehnung vorzufehen .

In vielen Gefchäftshäufern erhält das Perfonal die in die Gefchäftszeit
fallenden Mahlzeiten im Haufe felbft. Hierfür find alsdann die nötigen Speife -
räume mit Küche und fonftigen Nebengelaffen zu befchaffen . Unter Umftänden
kommen auch Erholungsräume hinzu.

Aufser den bisher vorgeführten Räumen find meift noch andere unterzu¬
bringen , wie Sprechzimmer für den Gefchäftsinhaber , Gelaffe für Infpektoren ,
Kunden und Agenten , für Fahrräder u . dergl . In neuerer Zeit find als zug¬
kräftige Mittel für das Publikum noch Erfrifchungsräume , Lefe- und Schreibfäle ,
fogar zur Erholung Palmengärten hinzugekommen .

Weiters haben grofse Gefchäfte in ihrem Haufe Poftexpeditionsftellen ein¬
gerichtet . Ferner dürfen Räume für die Fernfprecheinrichtung , Aborte und
Wafchräume für das Publikum nicht fehlen.

Schliefslich ift noch der Mafchinen - und Heizräume zu gedenken , die in der
Regel im Kellergefchofs untergebracht werden und für die Erzeugung des elek-
trifchen Lichtes , für den Betrieb der Aufzüge , Paternofterwerke etc . , fowie der
Lüftungseinrichtungen notwendig find. Sind Hochdruckkeffel erforderlich , fo
dürfen diefelben nur unter Höfen angeordnet , oder es müffen befondere Mafchinen-
häufer , über denen lieh keine bewohnten Räume befinden , errichtet werden .

Für die elektrifche Beleuchtung empfiehlt fich überdies die Befchaffung von
Räumen für Accumulatoren , und zwar fo grofs bemeffen , dafs durch diefelben
allein auch bei längere Zeit dauernden Störungen der Betrieb aufrecht erhalten
werden kann .

Die Mafchinen - und Heizräume find durch feuerfefte Wände von den übrigen
Kellerräumen zu trennen ; etwaige Öffnungen find rauch - und feuerficher ab-
zufchliefsen.

Für einige Bedienftete , wie Wächter , Pförtner u . f. w., find kleine Wohnungen
vorzufehen . In einzelnen Städten ift die Zahl derfelben befchränkt ; in Berlin
z. B . find deren höchftens fünf geftattet .

In kleineren Gefchäfts - und Kaufhäufern wird wohl auch die Wohnung
des Inhabers untergebracht .

Unter allen Umftänden find diefe Wohnungen fo anzuordnen und abzu-
fondern , dafs fie niemals Herde einer Feuersbrunft werden können .

Das Kellergefchofs wird meift zur Abnahme der ankommenden und zur Aus-
'
fertigung der abgehenden Waren benutzt , fo dafs es gröfsere Mengen leicht ent¬
zündbarer Stoffe (Killen , Packftroh , Holzwolle etc .) enthält . Weiter find in
der Regel die gefamten mafchinellen Anlagen für die Sammelheizung und die
elektrifche Beleuchtung , für den Betrieb der Aufzüge etc . hier untergebracht . In
diefem Stockwerk befinden fich auch häufig die Kleiderablagen der zahlreichen
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Angeftellten , fowie die Räume , in denen letztere die Mahlzeiten einnehmen ;
auch kleine Küchen zur Bereitung von Kaffee , Chokolade etc . find nicht feiten
vorhanden . Aus allen diefen Gründen bildet das Kellergefchofs eine grofse Ge¬
fahrquelle für das Feuer , und deshalb foll es vom darüber befindlichen Erdgefchofs
feuerfeft abgetrennt fein ; felbft bezüglich der Schaufenfter des letzteren füllte
dies gefchehen . Da man indes häufig die Schaufenfter des Erdgefchoffes in das
Kellergefchofs hinabreichen läfst , fo mufs man in einem folchen Falle die Innen¬
räume des Erd - und des Kellergefchoffes feuerficher abfchliefsen .

Die »B . F . W . G.« beftimmt , dafs im Kellergefchofs » Öffnungen nur ausnahmsweife zuläffig und
feuerficher zu fchliefsen « find .

Bedeckt ein Gefchäftshaus eine ausgedehntere Fläche , fo empfiehlt es fich ,
das Kellergefchofs durch feuerfefte Wände in einzelne Abteilungen zu zerlegen .

Die »B . F . W . G.« enthält in diefer Richtung die nachitehenden Beftimmungen : »Das Keller -
gefchofs ift durch maffive Brandmauern von wenigftens 25 cm Stärke oder ausnahmsweife durch feuerfefte
Wände in einzelne Abteilungen zu trennen , deren Grundfläche in der Regel 500 qm nicht überfchreiten
foll . Jede Abteilung mufs zwei Zugänge erhalten , welche entweder unmittelbar oder durch einen mit
Brandmauern eingefafsten Kellerflur nach nicht überdeckten Höfen oder nach der Strafse ausmünden .
Die nach diefem Flur führenden Öffnungen find durch Drahtglas oder rauch - und feuerfichere Türen
zu fchliefsen ; die Türflügel müffen nach aufsen derartig auffchlagen , dafs der Verkehr im Flur oder in
den Treppenräumen nicht beeinträchtigt wird .

In den Kellerräumen find genügend breite Gänge einzurichten , welche durch die Abteilung in
voller Ausdehnung führen , tunlichft in gerader Richtung auf die Ausgänge münden und ftets frei¬
zuhalten find . Diefe Kellerabteilungen müffen Vorrichtungen für eine wirkfame Entlüftung , am zweck -
mäfsigften durch Fenfter , erhalten .«

In einzelnen Städten wird nicht geftattet , dafs das Kellergefchofs zum
dauernden Aufenthalt von Menfchen verwendet werde .

So z. B . durch die »B . F . W . G.« , in der es heifst : »Das Kellergefchofs darf nicht , entgegen den
Vorfchriften der Bau -Polizei -Ordnung , zum dauernden Aufenthalt von Menfchen (Verkaufsräumen , Ateliers ,
Comptoiren , Küchen , Werkftätten u . a.) benutzt werden ; auch dürfen ohne baupolizeiliche Genehmigung
keine Holzverfchläge , Scheidewände , Feuerftätten oder fonftige Einbauten hergeftellt werden .

Das Erdgefchofs wird faft ftets von Verkaufsräumen (Läden ) eingenommen ;
in gröfseren Gefchäftshäufern bildet es in der Regel nur einen einzigen , un¬
geteilten Verkaufsraum . Der Fufsboden diefes Stockwerkes follte nur eine Stufe
höher als der Bürgerfteig liegen .

Die oberen Gefchoffe werden in verfchiedener Weife benutzt . Häufig find
fie gleichfalls Verkaufsräume , aber auch Comptoir räume , Ausftellungsräume ,
Warenlager , Werkftätten etc . In den Obergefchoffen teile man , um Unfällen
durch Herabfallen grofser Glasfcheiben vorzubeugen , die Fenfter in angemeffener
Weife durch Sproffen , oder man fichere fie in anderer entfprechender Weife .

Sind Lichthöfe vorhanden , fo ftelle oder hänge man in einem Abftande von
etwa 2 m von denfelben keine brennbaren Gegenftände auf , es fei denn , dafs dies
in ftark verglaften Kaften oder dergleichen Auslagetifchen gefchieht .

Das Dachgefchofs wird in Rückficht auf die Koftbarkeit des ftädtifchen
Grund und Bodens in der Regel fo weit als irgend möglich ausgenutzt . Meift
dient es als Lagerraum und ift deshalb in ähnlicher Weife feuergefährlich wie
das Kellergefchofs ; deshalb find darin ähnliche Vorfichtsmafsregeln einzuhalten
wie beim letzteren . Vor allem habe das Dachgefchofs keinerlei unmittelbare
Verbindung mit den Gefchäftsräumen der darunter gelegenen Gefchoffe ; von
den Treppenhäufern trenne man es durch maffive Wände , und in letzteren vor¬
kommende Öffnungen fchliefse man feuer - und rauchficher ab .

Auch bezüglich des Dachgefchoffes wird hier und da durch polizeiliche Vor¬
fchriften nicht geftattet , dafs fich darin Menfchen dauernd aufhalten .

16.
Erd - und

Obergefchoffe

Dachgefchofs .
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Die »B . F . W . G.« fagt in diefer Richtung : »Das Dachgefchofs darf nicht , entgegen den Vor-
fchriften der Bau-Polizei-Ordnung, zum dauernden Aufenthalt von Menfchen (Verkaufsräumen , Küchen ,
Werkftätten, Ateliers, Comptoiren u. a.) benutzt werden ; auch dürfen ohne baupolizeiliche Genehmigung
keine Holzverfchläge, Scheidewände, Feuerftätten oder fonltige Einbauten hergeftellt werden.«

c) Anlagen und Einrichtungen für den Verkehr .
Der zu den Verkaufsräumen führende Haupteingang ift zur Verhinderung

des Zuges durch einen grofsen Windfang zu fichern.
Aufser dem Haupteingang lind ftets noch Nebeneingänge anzuordnen , die

von den Angeftellten benutzt werden und welche zu den für das Perfonal be-
ftimmten Räumen führen . Diefelben Nebeneingänge oder befondere Eingänge
dienen für die Zu - und Abfuhr der Waren .

Die Ausgänge lind als folche durch grofse Schrift und in auffälliger Weife
kenntlich zu machen . Die zu denfelben führenden nächften Wege bezeichne
man , infofern dies notwendig erfcheint , durch an den Wänden angebrachte
Hände oder Richtungspfeile . Das Gleiche gilt für die zahlreich anzuordnenden
Notausgänge oder Rückzugswege , welche gleichfalls fo zu bezeichnen lind , dafs
man fie leicht auflinden kann .

Im Interelfe der Feuerlicherheit empfiehlt es lieh , diejenigen Türen , welche
von den Innenräumen nach dem Treppenhaufe führen , fobald letzteres zur Ent¬
leerung von Wohnungen , Arbeitsftätten etc . dient , feuerficher zu konftruieren ;
zum mindeften füllten diefelben an der Innenfeite mit Eifenblech befchlagen fein.

Diefe Türen und diejenigen , die nach den Ausgängen führen , durch Vor¬
hänge zu erfetzen , follte vermieden werden .

Türen , die für die rafche Entleerung des Häuf es in Betracht kommen ,
follen ftets nach aufsen auffchlagen und leicht beweglich konftruiert fein ; Kanten -
und Schubriegel find zu vermeiden , und der Verfchlufs mufs lieh von innen leicht
öffnen lallen .

Überhaupt follen die Verfchlülfe fämtlicher Türen ftets leicht gang¬
bar fein.

In geöffnetem Zuftande dürfen die Türflügel den Verkehr in den Flur¬
gängen , Treppenhäufern etc . nicht verhindern oder Hören ; namentlich darf durch
folche Flügel in den Treppenhäufern keine Einfchränkung hervorgebracht werden ,
welche weniger als die freie Treppenlaufbreite beträgt .

An den erforderlichen Flur - und Verbindungsgängen darf es felbftredend
nicht fehlen . Die Breite der für die Entleerung des Haufes wichtigen Gänge
richtet lieh nach der höchften Befucher - und Perfonenzahl ; jedoch follte fie nie¬
mals unter 2,50 m betragen .

Diejenigen Gänge des Innenraumes , welche für das Publikum beftimmt find
und eine rafche Entleerung der einzelnen Gefchoffe ermöglichen follen , lege man
in tunlichft gerader Richtung an.

Der Verkehr zwifchen den einzelnen Gefchoffen eines Gefchäfts - oder
Warenhaufes wird in erfter Reihe durch teils offen liegende , teils feuerficher
zwifchen Mauern eingefchloffene Treppen vermittelt . Die letzteren find im Erd -
gefchofs mit Ausgängen nach den Höfen zu verfehen .

Von jedem Punkte des Haufes aus mufs in nicht zu grofser Entfernung
eine Treppe erreichbar fein. In Berlin beträgt diefe behördlich zugelaffene
Gröfstentfernung 25 m. Es dürfte wohl beffer fein, die von den Treppenhäufern
im Grundrifs eingenommene Fläche nicht unter ein gewiffes Mindeftmafs herab -
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linken zu laffen . Es liegt ein Vorfchlag vor , wonach die Treppenfläche 5 Vom -
hundert der Gebäudefläche oder 1/J0Q von Grundfläche mal Gefchofszahl erhalten
foll . Im Innenraum des Haufes mit grofser Vorliebe angeordnete Freitreppen ,
welche für den Verkehr ebenfo günftig , wie für die Innenarchitektur äufserft wirk -
fam find , bedürfen keines feuerficheren Abfchlufies , wohl aber , wie eben erwähnt ,
die übrigen Gefchofs - oder Zwifchentreppen . Die letzteren führen teils zu den
Gefchäfts - und Arbeitsräumen , teils als Nebentreppen zu den für die Angeftellten
beftimmten Räumlichkeiten und zu den Wohnungen .

Für das Publikum beftimmte Nebentreppen füllten vom Architekten nicht
als Stiefkinder betrachtet , fie füllten alfo nicht etwa dort angebracht werden , wo
zu anderen Zwecken der Raum doch nicht zu verwenden ift . Solche Nebentreppen
füllten , wie die Haupttreppen , wenn irgend möglich , in die Achfen gelegt und
ihre Zugänge architektonifch betont werden ; auch foll auf die Ausftattung des
Inneren kein zu geringer Wert gelegt werden . Kahl ausfehende Nebentreppen ,
auf denen es nichts zu fehen gibt , benutzt das Publikum nicht und findet fie
auch im Falle der Gefahr nicht 5) .

Wohnungen , Arbeitsftätten oder fonftige Räume , in denen eine gröfsere
Zahl von Menfchen vereint fich aufhalten , füllten nach einer befonderen Treppe
entleert werden können , die auch bei völliger Verqualmung der Gefchäftsräume
und ihrer Treppen noch mit Sicherheit benutzt werden können .

Diejenigen Treppen , welche im Falle einer Panik und dergl . zur möglich !!
rafchen Entleerung des Haufes zu dienen haben , müffen von den Gefchäfts -
räumen getrennte und feuerfichere Verbindungen mit der Strafse erhalten .

Die bereits angeführten Gefchofstreppen , welche im Erdgefchofs Ausgänge
nach den Höfen zu erhalten haben , füllten , wenn irgend möglich , nicht nach
dem Kellergefchofs führen , fondern man ordnete tunlichft befondere Keller¬

treppen in abgefchloflenen Räumen an .
Die »B . F . W . G .« fchreibt vor : »Die Kellertreppen dürfen nirgends in unmittelbarer Verbindung

mit anderen Treppen des Gebäudes fliehen. «
Sämtliche Treppenhäufer find mit Einrichtungen zu verfehen , mittels deren

man fie in wirkfamer Weife entlüften kann ; die Bedienung diefer Einrichtungen
mufs vom Erdgefchofs aus möglich fein . Verfchläge oder dergl . unter den

Treppen füllten ftets vermieden werden .
Aufser den Treppen dienen in Gefchäfts - und Warenhäufern noch die fol - 2I-

genden Einrichtungen für den Verkehr des Publikums und der Bedienfteten , Wandere
fowie zur Beförderung von Menfchen und Warenartikeln . Beförderungs-

1) Aufzüge oder Fahrftühle für das Publikum , die an leicht fichtbaren einnchtungen-

und leicht erreichbaren Stellen des Haufes anzuordhen find und entweder hydrau -
lifch oder elektrifch betrieben werden . In letzterem Falle erfolge die Kraft¬
entnahme nicht von den Lichterzeugungsmafchinen her , weil fonft dadurch Beleuch -

tungsftörungen hervorgerufen werden würden .
2) In neuerer Zeit dienen dem gleichen Zwecke mehrfach die fog . Roll -

oder Fahrtreppen . Die durch Fig . 1 u . 2 6) mitgeteilte Anlage diefer Art ift
von HalU zu Paris in den Grands magaßns du Louvre eingerichtet . Ein Ame¬
rikaner , Reno in New - York , hat fich fchon vor einer Reihe von Jahren den Ge¬
danken patentieren laffen . Die Vorzüge diefer beweglichen fchiefen Ebene find
in der gröfseren Betriebsficherheit und darin zu fuchen , dafs man niemals auf Be -

6) Siehe : Deutfche Bauz. 1900, S . 155.
®) Fakf .-R.epr . nach : Centralbl, d . Bauverw. 1898, S. 372.
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förderung zu warten hat . Der Fufsboden bewegt fich durch das Rollenfyftem
fortwährend nach oben und nimmt die lieh daraufftellenden Perfonen nach dem
oberen Stockwerk mit . Die Neigung der Treppe beträgt 0,33 m auf das Meter .
Die Treppe felbft ift 0,60 m breit und mit je zwei ebenfalls beweglichen Hand -
leiften verfehen . Die Aufftieggefchwindigkeit beläuft lieh auf 0,50 bis 0,55 m in
der Sekunde . Die umftehend genannte Quelle 0) gibt weiteres über Beförderung ,

Fig . i .

4l iStock

Einzeldarftellung .

Fig . 2 .

Gefamtfchnitt .
Halle ' s Fahrtreppe 6),

Kraftverbrauch etc . an . — Einige Hamburger und Berliner Gefchäfts - und Kauf -
häufer befitzen ähnliche Rolltreppen .

3 ) Für fchwächliche oder kränkliche Käufer werden wohl auch Roll -
ftühle bereit gehalten .

4) Warenaufzüge , welche an folchen Punkten angebracht werden , wo
dies für den Gefchäftsbetrieb am günftigften ift .
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5) Abfturzfchächte , welche für die Abwärtsbeförderung gewiffer Waren¬
artikel Verwendung finden , ferner bisweilen

6) Briefaufzüge .
7 ) Für gewiffe Warenartikel können an Stelle diefer Aufzüge Hebe¬

bühnen und Paterno ft erwerke treten , die fchon vielfach Verwendung ge¬
funden haben .

8) Anfchliefsend an diefe hat man bisweilen auch Transport - oder Förder¬
bänder für die wagrechte Beförderung von hierzu geeigneten Waren ange¬
bracht . Letztere werden auf die aus Leder , Kautfchuk oder Geweben beftehen -
den Bänder gelegt ; diefe bewegen Geh ununterbrochen vorwärts und fchaffen
die Waren an ihren Beftimmungsort .

d) Konftruktion .

Für die Konftruktion von Gefchäfts -, Kauf - und Warenhäufern gilt als
Hauptgrundfatz , dafs nur die allerbeften Bauftoffe zu wählen , möglich !! voll¬
kommene Ausführung in Ausficht zu nehmen , überhaupt weitgehendfte Solidität
anzuftreben fei . Dies ift notwendig , weil fehr viele Räume eines folchen Ge¬
bäudes einem bedeutenden Verkehr zu dienen haben und deshalb einer ftarken
Abnutzung unterworfen find .

Für jeden einzelnen Gebäudeteil ermittele man die Abmelfungen des
Fundaments , indem man den auf den Baugrund ausgeübten Druck beftimmt .
Ift die Belaftung eine fehr grofse , fo trachte man durch Betoneifenrofte , durch
Erdbogen etc . möglichfte Druckverteilung zu erzielen .

In den meift unter der Erde gelegenen Kellerräumen ift auf den Schutz
gegen Erdfeuchtigkeit befonderes Gewicht zu legen . Häufig müffen folche
Kellergruben ausgepumpt werden , weshalb Wände und Fufsböden mit waffer -
undurchläffigen Steinen , in Cementmörtel verfetzt , auszuführen find . Bisweilen
gibt dies noch nicht genügenden Schutz gegen das auffteigende Waffer . Des¬
halb hat man neuerdings durch Zwifchenfügen einer undurchdringlichen Harz -
fchicht eine weitere Ifolierung herbeigeführt . Alsdann kann der Fufsböden ,
wenn er nicht Linoleumbelag erhält , aus Holz hergeftellt werden .

Die Frontmauern der neueren Gefchäfts - und Warenhäufer find fo ftark
durchbrochen , dafs häufig nur wenige gemauerte Pfeiler , im übrigen blofs eiferne
Stützen die lotrechte Teilung bilden ; namentlich gilt dies für das Erdgefchofs ,
meift auch für einige der darauf ruhenden Obergefcholfe . Dadurch entliehen
mächtige Fenfteröffnungen , welche meift zur Ausftellung von Waren dienen und
fo zu Schaufenftern werden . Man geht hierin bisweilen fo weit , dafs die
Trennung der Gefchoffe an der Aufsenfläche fich in fo fchmalen Streifen zu er¬
kennen gibt , dafs dadurch mit Rückficht auf Feuersgefahr Bedenken entliehen
können . Deshalb follte über jedem der erwähnten Schaufenfter die Frontwand
mindeftens 1 m hoch feuerfeft gefchlofien werden , und der Sturz desfelben follte
mindeftens 30 cm unter der Decke gelegen fein ; nur wenn das Schaufenfter gegen
den Innenraum zu feuerficher abgefchloffen ift , darf eine Verminderung der an¬
geführten Mafse eintreten . Für das Erdgefchofs ift die gedachte Forderung
allerdings mifsftändig ; denn wenn die erwähnten 30 cm eingehalten werden , fo
wird durch diefen Streifen den Erdgefchofsräumen das belle Licht entzogen .

Bisweilen fpringen die Schaufenfter über die Frontwand vor ; alsdann find
derartige Fenftervorbauten mit einer feuerficheren Abdeckung zu verfehen .

22.
Allgemeines .

23*
Schutz gegen

Erd¬
feuchtigkeit .

24.
Frontmauern .
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25-
Freiftützen ,

Träger

26.
Fufsböden .

Im übrigen wird bezüglich der Konftruktion der in Rede flehenden Wand¬
öffnungen , der Schaufenfter und ihrer Verfchlüffe auf Teil III , Band 2 , Heft 1
(Abt . III , Abfchn . 1, B , Kap . 15 : Sonftige Wandöffnungen ) und Band 3 , Heft 1
(Abt . IV , Abfchn . 1, C, Kap . 11 : Schaufenfter und Laden verfchlüffe ) diefes »Hand¬
buches « verwiefen . Auch in Kap . 2 wird noch von Schaufenfteranlagen ge -
fprochen werden .

Die eifernen Konftruktionsteile im Inneren des Haufes , alfo Säulen und
andere Freiftützen , Unterzüge , Deckenträger etc . , find gegen das Feuer durch

und Decken. Ummantelung mit einer glutficheren Maffe zu fchützen ; die an den Aufsen-
flächen ' vorkommenden Eifenteile bedürfen einer folchen Umhüllung nicht .

Auch die Decken find aus feuerficheren Stoffen herzuftellen . Dabei find
Deckendurchbrechungen in lichthofartiger Ausführung zuläffig , fobald man in
der oberften Decke oder in unmittelbarer Nähe derfelben eine entfprechende
Entlüftungsvorrichtung anbringt ; letztere mufs man im Erdgefchofs an einer
aufserhalb der Verkaufsräume gelegenen gelächerten Stelle handhaben können .

Damit ein etwa entftehendes Schadenfeuer lieh nicht aus einem Gefchofs
in das darüber gelegene übertragen könne , empfiehlt es lieh , an den Front¬
mauern unter den Fenftern des letzteren ftärker ausladende unverbrennliche Ge-
fimfe oder dergleichen Überdachungen anzubringen . Hierauf ift befonders dann
zu achten , wenn das obere Gefchofs Wohnungen , Arbeitsftätten oder andere zur
Vereinigung einer gröfseren Perfonenzahl beftimmte Räume enthält .

Soweit es lieh um Comptoir - , Arbeits - und Lagerräume handelt , ift bezüg¬
lich der darin zur Verwendung kommenden Fufsböden kaum befonderes zu be¬
merken . In den Verkaufsräumen jedoch , in denen ein grofser Menfchenverkehr
ftattfindet , ift diefem Gegenftand ein befonderes Augenmerk zuzuwenden . Am
vorteilhafteften haben lieh bis jetzt Stabfufsböden aus Eichenholz , in Afphalt
verlegt , bewährt . Auch Linoleum auf Gipseftrich wird empfohlen .

Unter Hinweis auf das bereits in Art . 5 (S . 4) Gefagte fei an diefer Stelle
bemerkt , dafs bei Tage die Erhellung der verfchiedenen Räume eines Gefchäfts -
und Warenhaufes zum eilt durch Fenfter , an einzelnen Stellen auch durch Decken -,
bezw . Dachlicht erzielt wird . Kellerräume werden häufig durch in den Licht -
fchächten angebrachte Glasprismen und Glaslinfen , fog . Einfalllichter oder Glas-
prismoide , beleuchtet , nicht feiten mit fo gutem Erfolg , dafs fie felbft als Schreib¬
räume geeignet find . Über die Konftruktion folcher Eindeckungen ift in
Teil III , Band 2 , Heft 3 (Abt . 3 , Abfchn . 2 , C , Kap . 21 : Begehbare Decken¬
lichter 7) das Erforderliche zu finden.

Bei Dunkelheit gefchieht die Erhellung am häufigften durch elektrifches
Licht , feltener durch Leuchtgas und ausnahmsweife durch Mineralöle oder Äther .
Unter allen Umftänden bildet die künftliche Beleuchtung eine wefentliche Quelle
der Feuersgefahr , und es ift ihr die gröfste Aufmerkfamkeit zuzuwenden . In diefer
Beziehung verdient das Nachfolgende erwähnt zu wrnrden .

1) In Verkaufsräumen füllten Petroleum und ähnliche Mineralöle überhaupt
nicht verwendet werden und felbft in Comptoir - , Arbeits - und Lagerräumen nur
unter gewiffer Einfchränkung .

In Preufeen ill durch die »B . F . W . G-.« » in den Betriebs - und Lagerräumen nur Mineralöl von
40 0 Abel -Teft (Kaiferöl , Salonöl )« geftattet . »In Räumen für befonders leicht entzündliche Gegenftände
ift nur die Benutzung von fchweren Mineralölen von über 100 ° Abel -Teft ftatthaft « .

27.
Erhellung .

28.
Beleuchtung

mit
Mineralölen .

7) 2. Aufl . : Teil III , Band 2, Heft 3, b .
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z) Wenn Gasbeleuchtung einzuführen ift , fo fehe man in den Verkaufs¬
räumen von Stehlampen gänzlich ab . Wenn folche in anderen Räumen zur Ver¬
wendung kommen follen , fo wähle man folche mit breitem und ftandfeftem Fufs .
Ebenfo follten bewegliche Wandarme vermieden werden .

Meift find Hängelampen im Gebrauch , die an den Decken gut zu befeftigen
find . Dabei follen fie von brennbaren Gegenftänden genügend weit entfernt fein
oder , wenn dies nicht möglich ift , mülfen über , bezw . neben den Flammen ge¬
eignete Schutzvorkehrungen , welche das Entzünden verhüten , angebracht werden .

In der »B . F . W . G .« heilst es in diefer Beziehung : »Hängelampen find ficher zu befeftigen und
von brennbaren Gegenftänden nach oben wenigftens 1 m unterhalb und feitlich 0,25 m entfernt zu halten .
Bei geringerer Entfernung find etwa 15 cm grofse Blaker feuerficher anzubringen .«

Weiter wird dafelbft gefordert : »Die Beleuchtungskörper lind tunlichft über den Verkehrswegen
anzuordnen und gegen die Berührung mit brennbaren Gegenftänden zu fchützen .«

Bei der Aufhellung der Gasmeffer ift gleichfalls mit grofser Vorficht zu
verfahren .

Die »B . F . W . G .« fchreibt in diefer Hinficht vor : »Die Gasmeffer find nicht unter Treppen auf-
zuftellen . In grofsen Warenhäufern kann gefordert werden , dafs für die Gasmeffer befondere feuerfeft
umfchloffene , Licht und Luft von aufsen erhaltende Räume eingerichtet werden . Die Gasleitung mufs
auch aufserhalb des Gebäudes leicht abftellbar fein .«

3 ) Am häufigften kommt , wie fchon bemerkt , elektrifche Beleuchtung zur
Verwendung . Die Leitungen derfelben find innerhalb der Gefchäfts - , Arbeits¬
und Lagerräume , ebenfo in den Schaukaften , bis zur Decke in Ifolierrohren mit
Metallüberzug zu verlegen , oder man hat fie durch anderweitige Schutzver¬
kleidungen , welche der Luft den Zutritt geftatten , gegen Befchädigung zu fichern .
Unter Umftänden mufs folches auch an den Decken gefchehen .

Wie bei der Gasbeleuchtung ift auch bei der elektrifchen Beleuchtung
darauf zu achten , dafs die Verkehrswege gut erhellt find .

Die »B . F . W . G .« enthält hierüber die Beftimmung : »Elektrifche Beleuchtungskörper find tun¬
lichft über den Verkehrswegen anzuordnen . Sie dürfen nicht in der unmittelbaren Nähe leicht brenn¬
barer Stoffe fich befinden oder von folchen umhüllt werden .«

Wenn Glühlampen in der Nähe brennbarer Stoffe anzubringen find oder
gar mit denfelben in Berührung kommen , fo mufs man fie mit einer zweiten
Glasglocke umgeben ; denn es ift fchon wiederholt vorgekommen , dafs bei nach -
läffig angelegten oder unterhaltenen elektrifchen Einrichtungen Brände infolge
des Zerbrechens der Glühbirnen dadurch entftanden , dafs brennbare Stoffe mit
den noch glühenden Fäden in Berührung gekommen find . Die Bogenlampen
müffen an der Unterfeite Teller (von nicht unter 10 cm Durchmeffer ) erhalten ,
durch welche das Herabfallen glühender Kohlenteilchen verhütet wird . Solche
Afchenteller dürfen nicht aus Glas beftehen . Kommen Bogenlampen mit einge -
fchloffenem Lichtbogen (fog . Dauerbrand -Lampen ) zur Verwendung , fo kann von
Afchentellern abgefehen werden .

Von der Beleuchtung der Schaufenfter wird in Kap . 2 gefprochen .
4) Unter allen Verhältniffen ift für ausgiebige Notbeleuchtung Sorge zu

tragen ; insbefondere find fämtliche zur Entleerung beftimmte Türen und Aus¬
gänge mit einer folchen zu verfehen . Sobald die Dunkelheit eintritt , ift diefelbe
in Betrieb zu fetzen .

Zur Notbeleuchtung können Kerzen und Rüböllampen verwendet werden ;
auch elektrifches Licht ift nicht ausgefchloffen , fobald der Strom einer befonderen
Betriebsquelle , alfo unabhängig von den übrigen Beleuchtungseinrichtungen , ent¬
nommen wird .

2g.
Gas¬

beleuchtung .

30.
Elektrifche

Beleuchtung .

3i -
Notbeleuchtung .
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5) Zum Verkauf ausgellellte Beleuchtungskörper und Kocheinrichtungen find ,
fobald fie in brennendem Zuftande zur Schau gebracht werden follen , nur in
ganz abgefonderten Räumen zu zeigen .

Da die Gefchäfts - , Kauf - und Warenhäufer von einer grofsen Menfchen -
menge befucht werden , fo ift für ausgiebige Lüftungseinrichtungen Sorge zu
tragen . Natürliche Lüftung dürfte wohl niemals ausreichen . Hingegen erfüllen
Lockfchornfteine , in denen durch im Kellergefchofs aufgeftellte Locköfen der er¬
forderliche Auftrieb erzeugt wird , meift ihren Zweck .

Am wirkfamften find Saugvorrichtungen oder Exhauftoren , durch welche
die verdorbene Luft abgefaugt wird .

Zur Erwärmung der Räume während der kälteren Jahreszeit dient am
beften eine Sammelheizanlage ; doch kommt auch Ofenheizung vor . Für letztere
empfehlen fich befonders Kachelöfen , fobald die Feuerung von aufsen oder von
wenigftens 50 cm tiefen , mit feuerficheren Türen gefchlofienen Vorgelegen aus
bewirkt wird . Eiferne Ofen find weniger empfehlenswert ; follen fie benutzt
werden , fo verfehe man fie mit ftarken , unverrückbar beteiligten Ofenfchirmen .
Der aus den Ofen abgehende Rauch follte niemals durch Blechrohre , fondern
ftets durch gemauerte Rohre den Schornfteinen zugeführt werden . Auch Gas¬
öfen kommen zur Verwendung ; doch müffen fie durch unbewegliche , feile Rohre ,
nicht mittels Schlauchverbindung , an die Gasleitung angefchloffen werden .

Für die Sammelheizung kommt gegenwärtig die Niederdruck -Dampfheizung
am meillen in Frage ; jedoch find andere Arten der Heizung , namentlich die
Feuerluftheizung , nicht ausgefchloffen . Wählt man die letztere , fo umfchliefse
man die Kanäle für die Leitung der heifsen Luft mit feuerficherem Material ;
auch forge man dafür , dafs diefe Kanäle von Zeit zu Zeit gereinigt werden
können .

Bisweilen werden Gasplätteinrichtungen , Gaskocher und dergl . notwendig .
Auch bei diefen vermeide man tunlichll Schlauchverbindungen und fchliefse fie
durch feile Rohre an die Gasleitung an . Lalfen fich Schlauchverbindungen nicht
umgehen , fo verwende man dazu nur mit Metall oder Asbelt umfponnene Gummi -
fchläuche mit Verfchraubung oder Drahtverband an den Hähnen oder Stutzen .

e) Sicherheitseinrichtungen .

Im vorhergehenden wurde mehrfach der Anordnungen , Konftruktionen
und fonltigen Vorkehrungen gedacht , welche dazu dienen follen , in einem Ge¬
fchäfts - und Warenhaufe den Ausbruch eines Schadenfeuers tunlichll zu ver¬
hüten oder , wenn ein folches entltanden ift , die rafche und fichere Entleerung
des Haufes zu ermöglichen , die Weiterverbreitung des Feuers möglichft ein -
zufchränken und die Löfchung desfelben , fowie die Rettung der Menfchen tun -
lichft zu erleichtern . In Art . 8 ( S . 6) wurde bereits gefagt , dafs man aus¬
gedehntere Gefchäftsräume in der dort mitgeteilten Weife in einzelne Brand -
abfchnitte zerlegen folle . Hier fei nur noch die einfchlägige Beftimmung der
»B . F . W . G .« angeführt :

»In größeren Gefchäfts räumen ift beliufs Einfchränkung eines Feuers der Innenraum an geeigneten
Stellen tunlichft mittels feuerficherer Türen oder Rollläden , Asbeftvorhänge u . f. w. in mehrere Ab¬
teilungen zu trennen, die allabendlich beim Schlufs des Gefchäftes zu fchliefsen find. An Stelle diefer
Sicherungen können auch fefte , unverbrennliche, . etwa I m von der Hecke herabreichende Trennungs-
ftreifen an geeigneten Stellen angebracht werden.«



17

Weiter ift es von Wichtigkeit , dafs alle Treppen und fonftigen Verkehrs¬

wege ftets von Waren oder anderen Verkehrshindernilfen frei gehalten werden ;
in diefen Wegen ift auch das Auf hängen von leicht brennbaren Gegenftänden
ängftlich zu vermeiden .

In der »B . F . W . G. « kommen die nachftehenden Vorfcliriften vor : »Treppen , Treppenpodefte ,
Flure und Korridore , Seiten - und Zwifchengänge muffen dauernd von allen Verkelirshinderniffen , Waren
und dergl . frei gehalten werden ; Ausfchmückungen an und auf Treppen find nur aus feuerlicherem

Material geftattet . . . . An den zu den Ausgängen führenden Verkehrswegen des Erdgefchoifes dürfen

keine befonders leicht entzündlichen Stoffe ausgelegt werden . Vor den Türen und Ausgängen dürfen

Verkaufstifche oder fonftige die rafclre Entleerung beeinträchtigende Gegenftände nicht aufgeftellt werden .«

»Leicht brennbare Gegenftände dürfen an den Brüftungen , fowie an Säulen oder Treppenwänden
nicht derartig aufgehängt werden oder hinabgeführt werden , dafs dadurch eine Übertragung des Feuers

ermöglicht wird .«
Während der Nacht - oder der fonftig -en Feierzeit mufs eine forgfältige

Überwachung aller Räume ftattiinden . Befondere Wächter haben diefelben in
beftimmten Zwifchenräumen regelmäfsig zu durchfchreiten und fo an geeigneten
Kon troll Vorrichtungen ihre Anwefenheit zu markieren .

In gröfseren Anlagen der in Rede flehenden Art trage man dafür Sorge ,
dafs in dem Falle , wenn ein Brand im Entliehen oder fonftige Gefahr für das
Publikum zu befürchten ift , zunächft die Bedienfteten durch eine geeignete
Alarmvorrichtung hiervon benachrichtigt werden . Diefe haben fofort Treppen ,
Gänge etc . zu befetzen , bevor dem Publikum die Alarmglocke den Warnungs¬
ruf gibt , um demfelben die richtigen Weifungen zum Verlalfen der Räume zu
geben . Die für das Perfonal beftimmten Alarmglocken dürfen nicht zu ftark
tönen , um das Publikum nicht plötzlich zu erfchrecken , und die Angeftellten
mülfen über dasjenige , was fie beim Ertönen der Alarmvorrichtung im Intereffe
der Sicherheit zu tun haben , genau unterrichtet gehalten werden .

Feuerlöfcheinrichtungen , welche beim Ausbrechen eines Feuers im erften

Augenblicke zum Löfchen desfelben verwendet werden können , mülfen in reich¬
lichem Mafse vorhanden fein ; namentlich darf es an ausgiebigen Hydranten
nicht fehlen .

2 . Kapitel .
Schaufenfter - und Ladeneinrichtungen .

In Art . 24 (S . 14) wurden bereits diejenigen Stellen diefes »Handbuches «
bezeichnet , wo über die Grundrifsausbildung der Schaufenfter und der Laden¬

eingänge , wo über die Konftruktion von Schaufenfter - und Ladenöffnungen , wo
über die Verfchlülfe derfelben etc . das Erforderliche zu linden ift . Dort ift auch
von Schaufenftern des Erdgefchoifes die Rede , welche in das Kellergefchofs
hinabreichen . Die fonftige Ausbildung der Schaufenfter im Aufseren ift ziem¬
lich verfchieden ausgeführt worden ; doch hat lieh in neuerer Zeit eine Anord¬

nung herausgebildet , welche dem Wunfche des Publikums , möglich !! nahe an
die ausgeftellten Gegenftände herantreten zu können , gerecht wird , dabei aber
das Relief der tragenden Frontftützen beftehen läfst .

Eine folche Anordnung zeigt vor allem das Warenhaus Wertheim zu Berlin

(Leipziger Strafse 130/131 ) , welche einen tunlichft nahen Einblick in die Schau¬
fenfter geftattet (Fig . 19 bis 21) .

Zum Verfchlufs des Schaufenfters dient ein nach dem Keller verfenlcbares Eifengitter G, welches

mittels Führungsrollen in zwei [ -Eifen feine Führung F erhält . Um das Schaufenfter bequem dekorieren

Handbuch der Architektur . IV . 2, b . 2
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